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Regeste

Art. 25a Abs. 5 KVG. Pflegefinanzierung. Das ATSG findet keine Anwendung im Bereich
der von den Kantonen zu regelnden Restfinanzierung. Mangels kantonaler
Zuständigkeitsnorm ist das Versicherungsgericht für die Beurteilung von Streitigkeiten
betreffend die Pflegefinanzierung sachlich nicht zuständig (Entscheid der
Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 19. Januar 2012, KV 2011/14 und KV
2011/15).

Erwägungen

E. 1
Da die Beschwerdeverfahren KV 2011/14 und KV 2011/15 den gleichen Sachverhalt
betreffen und gestützt auf dieselben rechtlichen Erwägungen zu entscheiden sind, sind die
Verfahren zu vereinigen (vgl. BGE 123 V 215 E. 1).

E. 2
Die Beschwerdegegnerin und das Departement des Innern gehen davon aus, dass für den
vorliegenden Rechtsstreit das Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrecht (ATSG; SR 830.1) Anwendung findet (vgl. act. G 3.10 und G 9).
2.1    Vorab ist darauf hinzuweisen, dass die Aufzählung von Art. 1 Abs. 2 des
Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG; SR 832.10, Ausnahmen vom
Anwendungsbereich des ATSG) nicht abschliessend ist (BGE 130 V 221 E. 5.1). In der
Literatur wird die Ansicht vertreten, dass das ATSG bezogen auf die im KVG geregelte
Materie grundsätzlich nur anwendbar sei für Bereiche, die das Verhältnis versicherte Person
- Krankenversicherung betreffen (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zürich 2009, N 26 zu
Art. 2, mit Hinweis, dass Art. 1 Abs. 2 KVG eine nicht abschliessende Aufzählung enthalte;
vgl. auch Gebhard Eugster, Bundesgesetz über die Krankenversicherung [KVG], Zürich
2010, S. 3, N 7). Denn das ATSG sei primär auf das Verhältnis versicherte
Person-Versicherer zugeschnitten. Es sollten daher diejenigen Bereiche vom ATSG
ausgenommen werden, für die das ATSG-Verfahren nicht geeignet ist (BGE 130 V 221
E. 5.2 mit Hinweis auf BBl 1999 4673). Nicht vom ATSG erfasst ist ferner das kantonale
Sozialversicherungsrecht. Dazu gehören u.a. diejenigen Bereiche, in denen das Bundesrecht
den Kantonen im Rahmen einer vom Bund wahrgenommenen Kompetenz eine
Gesetzgebungsbefugnis belässt; dies ist etwa bei den krankenversicherungsrechtlichen
Prämienverbilligungen (Art. 65 f. KVG) der Fall (Kieser, a.a.O., Rz 6 zu Art. 1, mit
Hinweis auf BGE 125 V 183 ff.; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts vom 7. März 2008,
9C_549/2007, E. 2.1). 2.2    Der vorstehend genannte beschränkte Geltungsbereich des
ATSG findet in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung seine Bestätigung. So kam die



Rechtsprechung betreffend den mit der Regelung von Art. 25a Abs. 5 KVG vergleichbaren
Art. 41 Abs. 3 erster Satz KVG (Anspruch auf Differenzzahlung) zum Schluss, dass sich
die Zuständigkeit des Versicherungsgerichts trotz fehlendem Vorbehalt in Art. 1 Abs. 2
KVG nicht aus dem ATSG ergebe. Massgebend sei vielmehr das kantonale Recht. Die
Kantone könnten trotz der sozialversicherungsrechtlichen Natur der Verpflichtung in Bezug
auf ihre Differenzzahlungen nach Art. 41 Abs. 3 Satz 1 KVG nicht als Versicherer im Sinn
des Krankenversicherungsgesetzes (Art. 11 ff. KVG) gelten, obschon ihnen eine zumindest
den Versicherern ähnliche Stellung zukomme. Damit falle eine Zuständigkeit des
Versicherungsgerichts gestützt auf das ATSG ausser Betracht (vgl. BGE 130 V 221 E. 5.1 f.
und E. 5.4, sowie Urteil des Bundesgerichts vom 11. August 2008, 9C_439/2008, E. 1).
Nichts anderes kann für die Pflegefinanzierungsleistungen gemäss Art. 25a Abs. 5 KVG
gelten, die - wie die Differenzzahlungspflicht nach Art. 41 Abs. 3 KVG - ebenfalls
Subventionscharakter haben (vgl. BGE 130 V 223 E. 5.4.2) und nicht das Verhältnis
versicherte Person - Krankenversicherung beschlagen, was gegen die Anwendung des
ATSG spricht. Die Regelung der Zuständigkeit und des Verfahrens auf kantonaler Ebene
im Anwendungsbereich der Restfinanzierung von Art. 25a Abs. 5 KVG ist des Weiteren -
wie bei Art. 41 Abs. 3 KVG (BGE 123 V 300 E. 5) und der Prämienverbilligung (vgl.
vorstehende E. 2.1) - grundsätzlich Sache der Kantone ("Die Kantone regeln die
Restfinanzierung", Art. 25a Abs. 5 Satz 2 KVG). Dabei handelt es sich um selbstständiges
kantonales Recht, weshalb das ATSG auch aus diesem Grund - selbst bei bejahter
Versicherereigenschaft des Kantons - keine Anwendung finden kann (vgl. vorstehende
E. 2.1). 2.3    Nach dem Gesagten ist für die Frage der sachlichen Zuständigkeit der
Rechtsmittelbehörde das kantonale Recht und nicht das ATSG massgebend (a.M. allerdings
die Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren,
Empfehlungen zur Umsetzung der Neuordnung der Pflegefinanzierung, 22. Oktober 2009,
S. 3, ohne nähere Begründung; a.M. auch offenbar das BSV vgl. Vernehmlassungsbotschaft
des Kantons Luzern vom 9. Dezember 2009 zum Entwurf eines Gesetzes über die
Finanzierung der Pflegeleistungen der Krankenversicherung [Pflegefinanzierungsgesetz] S.
20). Diese Sichtweise wird bestätigt durch die Rechtsumsetzung in anderen Kantonen: So
sieht der Kanton Thurgau ein vom ATSG abweichendes Verfahren vor (§28 f. der
Verordnung des Regierungsrates zum Gesetz über die Krankenversicherung, RB 832.10).
Die Kantone Schwyz (§16 der Pflegefinanzierungsverordnung, SRS 361.511) und
Nidwalden (Art. 29 f. des EG zum KVG GS-Nr. 742.1) verfügen über eine ausdrückliche
Regelung, die derjenigen des ATSG entspricht; und die Kantone Luzern (§16 f. des
Pflegefinanzierungsgesetzes, SRL 867) und Glarus (Art. 37 EG KVG VIII D/21/1)
verweisen auf das KVG/ATSG, weshalb die bundesrechtlichen Bestimmungen nicht direkt,
sondern als subsidiäres kantonales Recht Anwendung finden. 2.4    Mangels Anwendbarkeit
des ATSG bleibt zu prüfen, ob das Versicherungsgericht gestützt auf eine kantonale
Bestimmung sachlich für den vorliegenden Streit zuständig ist. Aus Art. 42 Abs. 1 lit. a
bis c des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRP; sGS 951.1) ergibt sich keine
solche Zuständigkeit. Zu prüfen bleibt daher eine Zuständigkeit nach Art. 42 Abs. 1 lit. e
VRP, wonach Verfügungen und Entscheide beim Versicherungsgericht mit Rekurs
angefochten werden können, für welche die Regierung, wenn nicht besondere gesetzliche
Vorschriften entgegenstehen, durch Verordnung die Möglichkeit des Weiterzugs an das
Versicherungsgericht vorsieht. Eine solche Rekursmöglichkeit ergibt sich aber weder aus
der Verordnung zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die
Krankenversicherung (sGS 331.111) noch aus der Verordnung über die Pflegefinanzierung



(sGS 331.21). Auch das Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die
Krankenversicherung (sGS 331.11) oder das Gesetz über die Pflegefinanzierung (sGS
331.2) enthalten keine Bestimmungen über die zuständige Rekursinstanz. Im Gegensatz zu
Streitigkeiten aus Art. 41 Abs. 3 KVG, in denen der Einspracheentscheid des
Kantonsarzt-Amtes mit Rekurs beim Versicherungsgericht angefochten werden kann
(Art. 8 der Verordnung über die Kostenübernahme bei ausserkantonalem Spitalaufenthalt
[sGS 331.539]), fehlt es für den vorliegenden Streit somit an einer kantonalen gesetzlichen
Grundlage, welche die sachliche Zuständigkeit des Versicherungsgerichts begründen
würde. Anhaltspunkte, die eine Lückenfüllung rechtfertigen würden, sind nicht ersichtlich.
2.5    Nach Art. 43 bis Abs. 1 lit. a VRP ist das "zuständige Departement" Rekursinstanz.
Gemäss Geschäftsreglement der Regierung und der Staatskanzlei (sGS 141.3) ist das
Departement des Innern zuständig für u.a. Sozialversicherungen, soweit nicht andere
Departemente zuständig sind (Art. 22 Abs. 1 lit. i; Art. 22 Abs. 1 wurde im Rahmen der
Verordnung über die Pflegefinanzierung geändert). Ferner bestimmt Art. 8 der Verordnung
über die Pflegefinanzierung, dass das Departement des Innern der
Sozialversicherungsanstalt quartalsweise Akontozahlungen leistet und die
Jahresabrechnung prüft (Art. 7 und Art. 8 Abs. 2 und 3). Vor diesem Hintergrund ist von
der sachlichen Zuständigkeit des Departement des Innern auszugehen, zumal sich aus
dessen Stellungnahme keine Gesichtspunkte für die Zuständigkeit eines anderen
Departements ergeben.

E. 3
3.1    Demnach ist auf die Beschwerden vom 14. Juli 2011 (KV 2011/14) und vom
19. August 2011 (KV 2011/15) nicht einzutreten. In Anwendung von Art. 61 Abs. 1 ATSG
i.V.m. Art. 58 Abs. 1 i.V.m. Art. 11 Abs. 3 VRP sind diese zuständigkeitshalber dem
Departement des Innern des Kantons St. Gallen zu überweisen. 3.2    Es sind keine
Gerichtskosten zu erheben (Art. 61 lit. a ATSG). Demgemäss hat das Versicherungsgericht
entschieden:
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